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	Allgemeine Bedingungen zur Bereitstellung eines internationalen zivilen freiwilligen,  

von der Partnereinrichtung finanzierten 

wissenschaftlichen Forschungsmitarbeiters


Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen binden das durch die französische Botschaft in
vertretene französische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und eine im Folgenden näher bezeichnete und nachstehend "Partnereinrichtung" genannte öffentliche Forschungseinrichtung. Sie setzen die Bedingungen des Einsatzes eines internationalen zivilen freiwilligen wissenschaftlichen Forschungsmitarbeiters, nachstehend "der Freiwillige" genannt, an dieser Einrichtung fest. 

· Partnereinrichtung 

Name:

Vollständige Anschrift:

Name des wissenschaftlichen Koordinators:

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Der zivile Freiwillige 
Name – Vornamen:
Geburtsdatum:

Ständige Anschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Erreichte oder derzeit angestrebte Abschlüsse:

Universität oder Studieneinrichtung:

Derzeit durchgeführtes Studium:

Angebotener Einsatz 

Forschungstätigkeit:

Gewünschtes Antrittsdatum: 1.



200

Dauer: 

Monate


Unterschrift 

/…

Die Partnereinrichtung trägt während der gesamten Bereitstellung des Freiwilligen vom ersten Kalendertag des Monats, in dem dieser den Status eines internationalen Freiwilligen erhält bis zum letzten Kalendertag des letzten Monats seines freiwilligen Dienstes dessen finanzielle Kosten. Diese Kostenübernahme setzt sich wie folgt zusammen :

- Eine monatliche Zahlung, die bei Abschluss dieses Vertrages auf 

Euro oder den entsprechenden Betrag in Landeswährung festgesetzt wird, die jedoch während der Ausübung des freiwilligen Dienstes (unter Anwendung der vom französischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten in Abstimmung mit dem französischen Wirtschafts- und Finanzministerium festgesetzten Tarifsätze) jederzeit durch eine ministerielle Verfügung verändert werden kann. Bei dieser Zahlung handelt es sich um einen sowohl in Frankreich als auch im Ausland steuerfreien Nettobetrag.

- Abdeckung der Reisekosten für An- und Rückreise sowie jeweils 150 kg Gepäck.

- Die Sozialversicherung des Freiwilligen (Krankenversicherung, Krankenrücktransport, Haftpflicht) wird vom französischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten getragen. 

- Die Partnereinrichtung berechtigt den Freiwilligen, in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Berater der französischen Botschaft an einer Verbesserung des Austauschs zwischen der französischen und ausländischen Forschungsgemeinschaften mitzuwirken.

Die entsprechenden Geldbeträge werden direkt von der Partnereinrichtung an den Freiwilligen überwiesen.

Der zivile Freiwillige untersteht in seinem Status dem französischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, das von dem Leiter der diplomatischen oder konsularischen Vertretung vor Ort vertreten wird und wird der oben angeführten Partnereinrichtung zur Verfügung gestellt. Während seines Aufenthalts untersteht er der Verantwortlichkeit der französischen Botschaft.

Die Partnereinrichtung verpflichtet sich, sofort nach der Erstellung des vorliegenden Dokuments die notwendigen Schritte bei den lokalen Behörden zu unternehmen, sodass der Freiwillige sein Visum zum schnellstmöglichen Zeitpunkt erhält.

Der Freiwillige wird der Partnereinrichtung für eine Dauer von 6 bis 24 Monaten zur Verfügung gestellt. Sein Einsatz kann einmalig bis maximal 24 Monate verlängert werden. Der Zuweisungsantrag sowie der Verlängerungsantrag sind 3 Monate vor Ende des ersten Einsatzes an die französische Botschaft zur richten. Die Partnereinrichtung trägt unten auf Seite 1 des vorliegenden Vertrags die gewünschte Einsatzdauer ein.
Der zivile Freiwillige verpflichtet sich, sein Abreisedatum sowie die von ihm gewählte Reiseart dem französischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten mitzuteilen, das seinerseits die französische Botschaft informiert. Dem zivilen Freiwilligen ist es unter keinen Umständen gestattet, vor dem offiziellen Datum seiner Bereitstellung am Einsatzort zu erscheinen.

Der Freiwillige hat während seines freiwilligen Dienstes ein Anrecht auf 2,5 Urlaubstage pro Monat effektiv abgeleistetem Dienst. 

Die Dienstreisen, die der Freiwillige eventuell unternehmen könnte, sind ausschließlich auf das Notwendige zu beschränken. Die anfallenden Kosten sind von der Partnereinrichtung zu tragen. 

Die Partnereinrichtung verpflichtet sich, die französische Botschaft über jegliche Veränderung bezüglich der Situation des Freiwilligen (Ausschluss, Krankheit…) in Kenntnis zu setzen.


Unterschrift 

…/…

Jede Partei ist berechtigt, den Einsatz des Freiwilligen während dessen Einsatzdauer zu beenden. Ein vorzeitiger Abbruch des Einsatzes durch die Partnereinrichtung kann nur aus triftigen Gründen erfolgen und ist über die französische Botschaft an das französische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten zu richten. In jedem Fall haben sich die Parteien bezüglich der zu treffenden Maßnahmen abzustimmen.

Nach Beendigung seines Einsatzes hat der Freiwillige einen Einsatzbericht sowie ein ärztliches Attest bei der französischen Botschaft einzureichen, die diese an den Verwaltungsdienst des französischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten weiterleitet.

Hiermit erkläre ich die allgemeinen Bedingungen zur Bereitstellung eines Freiwilligen zur Kenntnis genommen zu haben und erkläre, Herrn


finanziell zu vergüten, falls das französische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten bereit ist, ihn der Partnereinrichtung zur Verfügung zu stellen.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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